
Standard-Nymphensittich-Vereinigung Deutschland e.V. 

 

Mitgliedsantrag 

Hiermit beantrage ich, 

Name:       Vorname:  

 

Geschlecht:    M  W  Geburtsdatum:  

 

Straße: 

 
Land:   PLZ:    Ort: 

 
Telefon:      E-Mail: 

die Aufnahme in die Standard-Nymphensittich-Vereinigung Deutschland e.V. 

Ich züchte Nymphensittiche in folgenden Farben: 

 

 

Zusätzlich befinden sich noch folgende Vogelarten in meinem Bestand: 

 

 Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Züchterdaten auf der Internetseite der SNV und im  
 SNV-Magazin einverstanden. 
 

_________________________________                    _______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

 
 
Kontakt:  1. Vorsitzender Otto Lutz, Hofschwärz 7, 97228 Rottendorf 
  Telefon 09302-1640, E-Mail: info@o-lutz.de 
 

Hinweise:  

Durch ihre/seine Unterschrift erklärt der Antragsteller, stellvertretend bei unter 18jährigen die/der 
Erziehungsberechtigte/n, seinen Beitritt und verpflichtet sich zur Einhaltung der Satzung, insbesondere 
zur pünktlichen Bezahlung des Vereinsbeitrages und Unterstützung der Vereinsziele. Die Satzung und 
weitere Informationen finden Sie im Internet und www.snv-germany.de 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 



Änderungen der Adressdaten oder der Bankverbindung sind unverzüglich dem 1. Vorsitzenden der SNV 
mitzuteilen. 

Beginn der Mitgliedschaft/Beitragsberechnung: Als Eintrittsdatum gilt das Datum der Unterschrift. Das 
Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. Mit dem Eintritt in den Verein ist der Beitrag für das gesamte 
Kalenderjahr zu entrichten. 

Austritt/Kündigung: Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung per Brief oder E-
Mail gegenüber dem Vorstand erfolgen. 

SEPA-Lastschriftmandat/Pre-Notification/Gebühren: Zum Einzug der Mitgliedsbeiträge wird mit dem 
Zahler ein SEPA-Lastschriftmandat abgeschlossen. Der Beitragseinzug erfolgt zu der unter Einzugstermin 
genannten Fälligkeit. Alle im Zusammenhang einer Rücklastschrift jedweder Art entstehenden Gebühren 
sind vom Zahlungspflichtigen zu tragen. Die Erinnerung an evtl. Außenstände ist kostenfrei, für 
nachfolgende Mahnungen werden weitere Gebühren seitens des Vereins erhoben. 

Einzugstermin – Wiederkehrende Zahlungen: Einzug jährlich zum 01. April. Fällt der genannte Zahltag 
nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. 

SNV-Magazin: Das SNV-Magazin erscheint einmal jährlich. Der Bezugspreis ist im Jahresbeitrag 
eingeschlossen. 

Datenspeicherung: Das Mitglied und der Zahlungspflichtige sind damit einverstanden, dass ihre Daten für 
Vereinszwecke per EDV gespeichert werden. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der 
Vereinsverwaltung verwenden und nicht an Dritte weitergeben. 

  



Standard-Nymphensittich-Vereinigung Deutschland e.V. 

Kontakt:  1. Vorsitzender Otto Lutz, Hofschwärz 7, 97228 Rottendorf 
  Telefon 09302-1640, E-Mail: info@o-lutz.de 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE36ZZZ00000666778 
Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer 
 
SEPA-Basislastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen 
Ich ermächtige die Standard-Nymphensittich-Vereinigung Deutschland e.V. Zahlungen von 
meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von der Standard-Nymphensittich-Vereinigung Deutschland e.V. gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
 
Straße und Hausnummer 
 
 
Land, Postleitzahl und Ort 
 
 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
 
IBAN 
 
 
 
_________________________________                    _______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

 

 

 

 

 


